
 

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  
Alltagsheldenbaumhaus / Coaching Beratung Supervision Rinsdorf 

§1 Rechnungsstellung 

Nach Anmeldung erfolgt die Rechnungsstellung, die als schriftliche Bestätigung zur Anmeldung 
gilt. Die Preise beziehen sich auf den jeweiligen Kurs / Workshop / Vortrag. Der Teilnehmerplatz 
wird nach der Anmeldung reserviert. Nach der Anmeldung wird die Rechnungsgebühr fällig. 

§2 Widerrufsrecht 

Gem. § 312 g Abs. 2 Nr. 9 BGB besteht kein fernabsatzrechtliches Widerrufsrecht. 

§3 Stornoregelung 

Für Termine, zu denen der Teilnehmer ohne Absage nicht erscheint, fällt das volle Honorar für 
diesen Kurs an. Bei einer Absage durch den Veranstalter werden die geleisteten Zahlungen 
entsprechend zurückerstattet. Weitere Ansprüche können nicht geltend gemacht werden. Für 
die Teilnehmer besteht kein Rücktrittsrecht, wenn der Veranstalter aus triftigen Gründen den 
vorgesehenen Kursleiter oder -ort oder -termin wechseln muss. 

§4 Verantwortung 

Der Teilnehmer trägt die volle Verantwortung für sich und die eigenen Handlungen innerhalb und 
außerhalb der Veranstaltung und kommt für verursachte Schäden selbst auf. Der angebotene 
Kurs/ Workshop / Vortrag dient der professionellen und persönlichen Weiterbildung, sie stellen 
jedoch keine Form der Therapie dar. 

§5 Personenbezogene Daten 

Der Teilnehmer erklärt sich mit der elektronischen Speicherung seiner allgemeinen 
Personendaten einverstanden. Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen. 

§6 Sonstiges 

Abweichungen von diesem Vertrag sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 
Mündliche Auskünfte und Zusicherungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer schriftlichen 
Bestätigung. Für alle vertraglichen Beziehungen gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Als Gerichtsstand für Streitigkeiten aus einem abgeschlossenen Vertrag wird Rinsdorf 
vereinbart. 

§7 Salvatorische Klausel 

Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so wird davon die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen 
Bestimmungen soll eine wirksame Bestimmung treten, die dem wirtschaftlichen Zweck der 
unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. 
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